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 Allgemeine Geschäftsbedingungen Postbank

Grundregeln für die Beziehung 
zwischen Kunde und Bank

1  |  Geltungsbereich und Änderungen 
dieser Geschäftsbedingungen und der 
besonderen Bedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Postbank – eine Nieder-
lassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
„Bank“ genannt). Daneben gelten für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das 
Wertpapiergeschäft, für den Zahlungsverkehr, 
für den Sparverkehr) besondere Bedingungen, 
die Abweichungen oder Ergänzungen zu die-
sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-
halten; sie werden bei der Kontoeröffnung 
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem 
Kunden vereinbart, soweit sie in die Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden nicht be-
reits einbezogen sind. Unterhält der Kunde 
auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen 
Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der 
Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) 
auch die Ansprüche dieser ausländischen 
 Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
Künftige Änderungen dieser Geschäftsbedin-
gungen und der besonderen Bedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten.

Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. Postbank 
Online-Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Kunde kann den Änderungen vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
 Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen von Bedin-
gungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Überwei-
sungsbedingungen) angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiens-
terahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.

 (3) Besonderheiten
Soweit einzelne Geschäftsstellen der Bank oder 
andere Geschäftsstellen, die Bankgeschäfte 
oder sonstige Leistungen im Namen und für 
Rechnung der Bank ausführen, von der Erbrin-
gung bestimmter Leistungen der Bank ganz 
oder teilweise ausgenommen werden, wird 
dies dort durch Aushang bekannt gemacht.
 

2  |  Bankgeheimnis und Bankauskunft 

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle 
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen 
verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den 
Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder 
der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur 
Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehal-
tene Feststellungen und Bemerkungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; 
betragsmäßige Angaben über Kontostände, 
Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank 
anver traute Vermögenswerte sowie Angaben 
über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen 
werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen 
und im Handelsregister eingetragene Kauf-
leute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit 
bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Aus-
künfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung 
des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über an-
dere Personen, insbesondere über Privatkun-
den und Vereinigungen, erteilt die Bank nur 
dann, wenn diese generell oder im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bank-
auskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende 
ein berechtigtes Interesse an der gewünschten 
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass schutz-
würdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen 
Kunden sowie anderen Kreditinstituten für 
deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3  |  Haftung der Bank; Mitverschulden 
des Kunden 

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften für jedes Verschulden ihrer Mitarbei-
ter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die 
besonderen Bedin gungen einschließlich der 
Bedingungen für den Sparverkehr für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Verein-
barungen etwas Abweichendes regeln , gehen 
diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verlet-
zung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingun-
gen aufgeführten Mitwirkungs- und Sorgfalts-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

(2) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch 
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturer-
eignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu 
vertretende Vorkommnisse eintreten.

4  |  Grenzen der Aufrechnungsbefugnis 
des Kunden, der kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen 
Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrän-
kung gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrech-
nung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund 
in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe 
gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.  

5  |  Verfügungsberechtigung nach dem 
Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der 
sich gegenüber der Bank auf die Rechtsnach-
folge des Kunden beruft, der Bank seine er-
brechtliche Berechtigung in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausferti-
gung oder eine beglaubigte Abschrift der 
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbver-
trag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift 
vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin 
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeich-
net ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen 
lassen, und insbesondere mit befreiender Wir-
kung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Bank bekannt ist, dass der dort Genannte 
(zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen 
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungs-
berechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahr-
lässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6  |  Maßgebliches Recht und Gerichts-
stand bei kaufmännischen und öffent-
lich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die strei-
tige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines 
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die konto-
führende Stelle zuständigen Gericht oder bei 
einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts und für öffentlich-recht-
liche Sondervermögen. Die Bank selbst kann 
von diesen Kunden nur an dem für die konto-
führende Stelle zuständigen Gericht verklagt 
werden.

(3) Gerichtsstand für Auslands kunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für 
Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für aus-
ländische Institutionen, die mit inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder mit einem inländischen öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen vergleichbar sind.
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Kontoführung

7  |  Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrent-
konten (Konten in laufender Rechnung)

(1) Kontokorrentvereinbarung
Die Girokonten bei der Bank werden als Kon-
tokorrentkonten im Sinne des § 355 des Han-
delsgesetzbuches (Konten in laufender Rech-
nung) geführt; zur Verzinsung der Guthaben 
ist die Bank nicht verpflichtet.

(2) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, je-
weils vierteljährlich einen Rechnungsabschluss; 
 dabei werden die in diesem Zeitraum entstan-
denen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich 
der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. 
Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der 
Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder nach der mit dem 
Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung 
Zinsen berechnen.

(3) Frist für Einwendungen; Genehmigung 
durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit eines Rechnungsabschlusses 
hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs 
Wochen nach dessen Zugang in Textform zu 
erheben; zur Wahrung der Frist genügt die 
Absendung der Einwendungen innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzei-
tiger Einwendungen gilt als Genehmigung des 
Rechnungsabschlusses.

Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.

Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlan-
gen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht 
sein Konto belastet oder eine ihm  zustehende 
Gutschrift nicht erteilt wurde.

8  |  Storno- und Berichtigungsbuchungen 
der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkon-
ten (z. B. wegen einer falschen Kontonummer) 
darf die Bank bis zum nächsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung 
 rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzah-
lungsanspruch gegen den Kunden zusteht 
(Stornobuchung); der Kunde kann in diesem 
Fall gegen die Belastungsbuchung nicht ein-
wenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits 
verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst 
nach einem Rechnungsabschluss fest und steht 
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs 
sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). 
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den 
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und 
ihren Rückzahlungsanspruch gesondert gel-
tend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberech-
nung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen 
wird die Bank den Kunden unverzüglich unter-
richten. Die Buchungen nimmt die Bank hin-
sichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu 
dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde.

9  |  Einzugsaufträge und Einlösung von 
Lastschriften, vom Kunden ausgestellter 
Schecks, von Aufträgen zur Bargeldaus-
zahlung sowie von Zahlungsanweisungen 
und Zahlungsanweisungen zur Verrech-
nung

 (1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Lastschriften, Wechsel und sonstige 
Einzugspapiere (z. B. Reise schecks, Zahlungs-
anweisungen zur Verrechnung) werden von 
der Bank nur zum Einzug (Inkasso) hereinge-
nommen, sofern nicht etwas anderes verein-
bart ist. 

(2) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften 
bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks 
und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, 
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Ein-
lösung, und zwar auch dann, wenn diese Pa-
piere bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht 
der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag 
ein, von einem Zahlungspflichtigen einen 
 Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zins-
scheine), und erteilt die Bank über den Betrag 
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vor-
behalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der 
Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, 
Lastschriften und andere Papiere bei der Bank 
selbst zahlbar sind. Werden Schecks, Lastschrif-
ten oder andere Papiere nicht eingelöst oder 
erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugs-
auftrag nicht, macht die Bank die Vorbehalts-
gutschrift rückgängig. Dies geschieht unab-
hängig davon, ob in der Zwischenzeit ein 
Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

(3) Einlösung von Lastschriften und vom 
Kunden ausgestellter Schecks 
Lastschriften und Schecks sind eingelöst, wenn 
die Belastungsbuchung nicht spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1 – bei SEPA-Firmen- 
lastschriften nicht spätestens am dritten Bank-
arbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird. 

Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn 
die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung 
absendet. Schecks, die über die Abrechnungs-
stelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der 
Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt an die 
Abrechnungsstelle zurückgegeben werden.

 (4) Einlösung von Aufträgen zur Bargeld-
auszahlung
Barschecks und sonstige Aufträge zur Bargeld-
auszahlung sind bereits mit der Bargeldaus-
zahlung eingelöst. 

(5) Einlösung von Zahlungsanweisungen 
und Zahlungsanweisungen zur Verrech-
nung
Zahlungsanweisungen und Zahlungsanwei-
sungen zur Verrechnung sind bereits mit der 
Belastungsbuchung eingelöst.

10  |  Risiken bei Fremdwährungskonten 
und Fremdwährungsgeschäften

(1) Auftragsausführung bei Fremdwäh-
rungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen 
dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfü-
gungen des Kunden in fremder Währung bar-
geldlos abzuwickeln. Verfügungen über Gut-
haben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch 
Überweisungen zulasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von 
Banken im Heimatland der Währung abge-
wickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig 
innerhalb des eige nen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsge-
schäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft 
(z. B. ein Devisen termingeschäft) ab, aus dem 
sie die Verschaffung eines Betrags in fremder 
Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwäh-
rungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem 
Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, 
sofern nicht etwas  anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der 
Leis tung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung 
 einer Verfügung zulasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung 
einer Fremdwäh rungs verbindlichkeit (Absatz 
2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, 
wie die Bank in der Währung, auf die das 
Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlich-
keit lautet, wegen politisch bedingter Maßnah-
men oder Ereignisse im Lande dieser Währung 
nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. 
In dem Umfang und solange diese Maßnahmen 
oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch 
nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort 
außerhalb des Landes der Währung, in einer 
anderen Währung (auch nicht in Euro) oder 
durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die 
 Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer  
Verfügung zulasten eines Fremd währungs gut-
habens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie 
die Bank vollständig im eigenen Haus ausfüh-
ren kann. Das Recht des Kunden und der Bank, 
fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt 
von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremd-
währungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank“, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. Bei Zahlungs-
diensten gilt entsprechend der Zahlungsdienste -
rahmenvertrag.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende sowie 24. und 31. Dezember.
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Mitwirkungs- und Sorgfaltspflich-
ten des Kunden

11  |  Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten 
des Kunden

(1) Änderungen von Name, Anschrift oder 
 einer gegenüber der Bank erteilten Ver-
tretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Ge-
schäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der 
Kunde der Bank, und zwar möglichst der konto-
führenden Stelle, Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder 
die Änderung einer gegenüber der Bank ertei-
lten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
 Unterschriftsberechtigung oder Vollmacht) 
 unverzüglich schriftlich mitteilt.

Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, 
wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches 
Register (z. B. in das Handelsregister) eingetra-
gen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung 
in dieses Register eingetragen wird. Darüber 
hinaus können sich weitergehende gesetzliche 
Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem 
Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen und Überwei-
sungen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei er-
kennen lassen. Nicht eindeutig formulierte 
Aufträge können Rü ckfragen zur Folge haben, 
die zu Verzögerungen führen können. Vor 
 allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Lesbarkeit sei-
ner Angaben, insbesondere der Kontonummer 
und Bankleitzahl oder IBAN1 und BIC2 sowie 
der Währung, zu achten. Bestätigungen oder 
Wiederholungen von Aufträgen und Überwei-
sungen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftig-
keit der Ausführung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auf-
trags besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Bank gesondert mitzuteilen.

Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss 
dies durch einen augenfälligen Hinweis auf dem 
Formular erfolgen.

 (4) Prüfung und Einwendungen bei Mit-
teilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapier-
abrechnungen, Depot- und Erträgnis aufstel lun -
gen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über 
die Ausführung von Aufträgen sowie  Informa  -
tionen über erwartete Zahlungen und Sendun-
gen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstän-
digkeit unverzüglich zu überprüfen und etwa-
ige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Aus-
bleiben von Mitteilungen und Kontrolle 
von Bestätigungen der Bank
Falls Kontoauszüge, Rechnungsabschlüs se 
und Depotaufstellungen oder sonstige Mittei-
lungen der Bank, die der Kunde erwartet oder 
mit  deren Eingang er rechnen muss, ausbleiben, 
hat dieser die Bank, und zwar möglichst die 
konto führende Stelle, unverzüglich zu benach-
richtigen.

Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträgen 
oder Weisungen des Kunden abweichen, hat 
er dies unverzüglich zu beanstanden.

(6) Zahlungsverkehrsvordrucke für den 
beleghaften Zahlungsverkehr und Kom-
munikationsmedien für die elektronische 
Datenverarbeitung und -übermittlung im 
beleglosen Zahlungsverkehr
Für bestimmte Geschäfte, insbesondere für 
den Scheck- und Überweisungsverkehr, für 
Einzahlungen und Bargeldauszahlungen wer-
den von der Bank Zahlungsverkehrsvordrucke 
bereitgestellt. Die Hin weise der Bank hierzu 
sind zu beachten.

Der Kunde hat beim Empfang von Zahlungs-
verkehrsvordrucken, mit denen über sein 
Konto verfügt werden kann, diese auf Voll-
ständigkeit zu prüfen.

Der Kunde ist verpflichtet, Zahlungsverkehrs-
vordrucke, mit denen über sein Konto verfügt 
werden kann, mit besonderer Sorgfalt aufzu-
bewahren. Bei Abhandenkommen oder Miss-
brauch ist die Bank, und zwar möglichst die 
konto führende Stelle, unverzüglich zu verstän-
digen. Unbrauchbar gewordene und bei Been-
digung der Geschäftsbeziehung noch vorhan-
dene Zahlungsverkehrsvordrucke zur Verfügung 
über das Konto sind unverzüglich zu vernichten 
oder auf Anforderung der Bank entwertet zu-
rückzusenden.

Die Zahlungsverkehrsvordrucke sollen mit ur-
kundenechten Schreibstoffen ausgefüllt wer-
den. Die Bank ist nicht verpflichtet, beleghaft 
erteilte Aufträge und Schecks, die nicht mit 
urkundenechten Schreibstoffen ausgefüllt und 
unterzeichnet sind, auszuführen.

Die Verwendung von Kommunikationsmedien 
für die elektronische Datenver arbeitung und 
-übermittlung im beleg losen Zahlungsverkehr 
bedarf der Vereinbarung mit der Bank. Einzel-
heiten enthalten besondere Bedingungen.

Kosten

12  |  Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit 
Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die übli-
chen Bankleistungen, die die Bank gegenüber 
Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe 
von Zahlungen, die über die für die Hauptleis-
tung vereinbarten Entgelte hinausgehen, er-
geben sich aus dem „Preisaushang Postbank – 
Regelsätze im standardisierten Privat kunden-
geschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank“.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte 
Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei 
keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis-
aushang Postbank oder Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank angegebenen Zinsen und 
Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine über das ver-
einbarte Entgelt für die Hauptleistung hinaus-
gehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet 
ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur 
ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preis-
aushang Postbank oder im Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank ausgewiesen ist.

Für die Vergütung der nicht im Preisaushang 
Postbank oder im Preis- und Leistungsverzeich-
nis Postbank aufgeführten Leistungen, die im 
Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und 
die, nach den Umständen zu urteilen, nur ge-
gen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, 
soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit 
Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die übli-
chen Bankleistungen, die die Bank gegenüber 
Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, 
ergeben sich aus dem „Preisaushang Postbank – 
Regelsätze im standardisierten Privatkunden-
geschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank“, soweit der Preisaushang 
Postbank und das Preis- und Leistungsverzeich-
nis Postbank übliche Bank leistungen gegenüber 
Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Bei-
spiel Geschäftskunden), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine 
dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem 
Zeitpunkt im Preisaushang Postbank oder Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank angegebe-
nen Zinsen und Entgelte.

Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde und ge-
setzliche Bestimmungen dem nicht entgegen-
stehen, die Höhe der Zinsen und Entgelte nach 
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
 Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die 
Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer ver-
traglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder 
die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird 
die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, 
es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maß-
gabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem 
veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der 
jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderun-
gen von Zinsen mitteilen. Bei einer  Erhöhung 
kann der Kunde, sofern nichts anderes verein-
bart ist, die davon betroffene Geschäftsbezie-
hung innerhalb von sechs Wochen nach der 
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger 
Wirkung kündigen.

Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten 
Zinsen für den gekündigten Kreditvertrag nicht 
zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung 
eine angemessene Frist einräumen.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifi er Code (Bank-Identifi zierungs-Code).
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(5) Änderung von Entgelten bei typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genomme-
nen Leistungen. 
Änderung von Entgelten für Bankleistungen, 
die von Kunden im Rahmen der Geschäftsver-
bindung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden (zum Beispiel Konto- und 
Depotführung), werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten.

Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das On-
line-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Kunde kann den Änderungen vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn  
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem 
Kunden die Änderungen angeboten, kann er 
den von der Änderung betroffenen Vertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi- 
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, 
wird das geänderte Entgelt für die gekündigte 
Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber 
Verbrauchern nur dann, wenn die Bank Ent-
gelte für Hauptleistungen ändern will, die 
vom Verbraucher im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden. Eine Vereinbarung 
über die Änderung eines Entgelts, das auf 
eine über die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann 
die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrück-
lich vereinbaren.

(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz 
von Aufwendungen richtet sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarle-
hensverträgen und Zahlungsdienstever-
trägen mit Verbrauchern
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern rich-
ten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, 
Auslagen) nach den vertraglichen Vereinba-
rungen und den ergänzenden gesetzlichen 
Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von 
Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Giro-
vertrag) richtet sich nach Absatz 5.

Sicherheiten für die Ansprüche der 
Bank gegen den Kunden

13  |  Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten

 (1) Anspruch der Bank auf Bestellung von 
Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung 
bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar 
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind 
(z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der 
Inanspruchnahme aus einer für den Kunden 
übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde 
gegenüber der Bank eine Haftung für Verbind-
lichkeiten eines anderen Kunden der Bank 
übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für 
die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die 
aus der Haftungsübernahme folgende Schuld 
jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprü-
chen gegen den Kunden zunächst ganz oder 
teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlan-
gen, kann sie auch später noch eine Besiche-
rung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 
dass Umstände eintreten oder bekannt werden, 
die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprü-
che gegen den Kunden rechtfertigen.

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
–  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Kunden nachteilig verändert haben oder 
sich zu verändern drohen oder

–  sich die vorhandenen Sicherheiten wertmä-
ßig verschlechtert haben oder zu verschlech-
tern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht 
nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass 
der Kunde keine oder ausschließlich im Einzel-
nen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht 
ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nur, soweit die Sicher-
heiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn 
der Nettokreditbetrag 75.000 EUR übersteigt, 
besteht der Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag 
keine oder keine abschließenden Angaben 
über Sicherheiten enthält.

 (3) Fristsetzung für die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten wird die Bank eine angemessene Frist 
einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem 
Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 
Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Ge-
brauch zu machen, falls der Kunde seiner  Ver -
 pflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird 
sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14  |  Vereinbarung eines Pfandrechts 
zuguns ten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber 
 einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen 
eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßi-
gen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder 
noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfand-
recht auch an den Ansprüchen, die dem Kun-
den gegen die Bank aus der bankmäßigen 
 Geschäftsverbindung zustehen oder künftig 
zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller be-
stehenden, künftigen und bedingten Ansprü-
che, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung gegen den 
Kunden zu ste hen. Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten 
eines anderen Kunden der Bank übernommen 
(z. B. als Bürge), so sichert  das Pfandrecht die 
aus der Haftungsübernahme folgende Schuld 
jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der 
Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, 
dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung 
zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich 
das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. 
Dasselbe gilt für die von der Bank oder der 
Deutsche Bank AG selbst ausgegebenen Ak-
tien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, 
die die Bank im Ausland für den Kunden ver-
wahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfand recht 
nicht auf die von einer zum Deutsche Bank 
Konzern gehörenden Gesellschaft selbst aus-
gegebenen eigenen Genussrechte/Genuss-
scheine und nicht auf die verbrieften und nicht 
verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten 
 einer zum Deutsche Bank Konzern gehörenden 
Gesellschaft.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wert-
papiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die 
Herausgabe der zu diesen Papieren gehören-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlan-
gen.

15  |  Sicherungsrechte bei Einzugspapie-
ren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug einge-
reichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt 
der Einreichung Sicherungseigentum. An dis-
kontierten Wechseln erwirbt  die Bank im Zeit-
punkt des Wechsel ankaufs uneingeschränktes 
Eigen tum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Siche-
rungseigentum an diesen Wechseln.
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(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und 
Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden 
Forderungen auf die Bank über; ein Forderungs-
übergang findet ferner statt, wenn andere 
 Papiere zum Einzug eingereicht werden (z. B. 
Lastschriften, kaufmännische Handels papiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maß-
gabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für 
einen bestimmten Zweck verwendet werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereig-
nung und die Siche rungsabtretung nicht auf 
diese Papiere .

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungs-
abtretung dienen der Sicherung aller Ansprü-
che, die der Bank gegen den Kunden bei 
 Einreichung von Einzugspapieren aus seinen 
Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge 
der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugs-
papiere oder diskontierter Wechsel entstehen. 
Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank 
eine Rückübertragung des Sicherungseigen-
tums an den Papieren und der auf sie überge-
gangenen Forderungen an den Kunden vor, 
falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine 
zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden 
zustehen oder sie ihn über den Gegenwert 
der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung 
nicht verfügen lässt.

16  |  Begrenzung des Besicherungsan-
spruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten solange 
geltend machen, bis der realisierbare Wert 
 aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller 
 Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten 
die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend 
übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizu-
geben, und zwar in Höhe des die Deckungs-
grenze übersteigenden Betrags; sie wird bei 
der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
auf die berechtigten Belange des Kunden und 
eines dritten Sicherungsgebers, der für die 
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten 
 bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflich-
tet, Aufträge des Kunden über die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. 
Verkauf von Wertpapieren, Bargeldauszahlun-
gen von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer 
Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert 
oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicher-
heiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17  |  Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh-
reren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der 
Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten 
Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht 
nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteu-
errecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatz-
steuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden 
über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit 
dienenden Sache gilt und den Voraussetzun gen 
des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18  |  Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen 
(z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit 
oder eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur 
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, 
auch unter angemessener Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Bank, unzumut-
bar werden lässt, die Geschäftsbeziehung 
fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt.

19  |  Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, 
für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, je-
derzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheck-
vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken 
berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungs-
frist wird die Bank auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündi-
gung eines Zahlungsdienste rahmenvertrages 
(z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) 
und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist 
mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses 
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonder-
regelungen für die Kündigung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die 
Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
 Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäfts-
beziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Kunden unzumutbar werden lässt.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
–  wenn der Kunde unrichtige Angaben über 

seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, 
die für die Entscheidung der Bank über eine 
Kreditgewährung oder über andere mit Risi- 
ken für die Bank verbundene Geschäfte 
(z. B. Ausgabe einer Debitkarte) von erhebli-
cher Bedeutung waren, oder

–  wenn eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder der 
Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder 
einzutreten droht und dadurch die Rückzah-
lung des Darlehens oder die Erfüllung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der 
Bank – auch unter Verwertung einer hierfür 
bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, oder

–  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen 
Vereinbarung nicht innerhalb der von der 
Bank gesetzten angemessenen Frist nach-
kommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung 
einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung 
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
bestimmten angemessenen Frist oder nach 
 erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, 
dies ist wegen der Besonderheiten des Einzel-
falles (§ 323 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) entbehrlich.

 (4) Kündigung von Verbraucherdarlehens-
verträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderre-
gelungen für die Kündigung wegen Verzugs 
mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarle-
hensvertrags vorsieht, kann die Bank nur nach 
Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages 
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach 
den zwischen der Bank und dem Kunden auf 
Grundlage des Zahlungskontengesetzes ge-
troffenen Vereinbarungen und den Bestimmun-
gen des Zahlungskontengesetzes kündigen.

– 6 –

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist 
wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung 
(insbesondere für die Rückzahlung eines Kre-
dits) eine angemessene Frist einräumen, soweit 
nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist 
(z. B. bei der Kündigung des Scheckvertrags 
die Rückgabe der Scheckvordrucke auf Anfor-
derung der Bank).

Schutz der Einlagen

20  |  Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e. V. an-
geschlossen. Der Einlagensicherungsfonds si-
chert gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der 
darin vorgesehenen Ausnahmen – Einlagen, 
d. h. Guthaben, die sich im Rahmen von Bank-
geschäften aus Beträgen, die auf einem Konto 
verblieben sind, oder aus Zwischenpositionen 
ergeben und die nach den geltenden Bedin-
gungen von der Bank zurückzuzahlen sind. 

Nicht gesichert werden unter anderem die zu 
den Eigenmitteln der Bank zählenden Einlagen, 
Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuld-
verschreibungen sowie Einlagen von Kredit-
instituten im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nr. 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Finanz-
institu ten im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nr. 26 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapier-
 fir men im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nr. 1 der 
Richt linie 2004/39/EG und Gebietskörperschaf-
ten. 

Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen 
Personen und rechtsfähigen Stiftungen werden 
nur geschützt, wenn 

(i) es sich bei der Einlage um keine Verbindlich-
keit aus einer Namensschuldverschreibung 
oder einem Schuldscheindarlehen handelt und 

(ii) die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 
Monate beträgt. Auf Einlagen, die bereits vor 
dem 1. Januar 2020 bestanden haben, findet 
die Laufzeitbeschränkung keine Anwendung. 
Nach dem 31. Dezember 2019 entfällt der Be-
standsschutz nach vorstehendem Satz, sobald 
die betreffende Einlage fällig wird, gekündigt 
werden kann oder anderweitig zurückgefor-
dert werden kann, oder wenn die Einlage im 
Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnach-
folge übergeht. 

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor 
dem 1. Oktober 2017 bestanden haben, wer-
den nach Maßgabe und unter den Voraussetzun-
gen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden 
Regelungen des Statuts des Einlagensicherungs-
fonds gesichert. Nach dem 30. September 2017 
entfällt der Bestandsschutz nach dem vorste-
henden Satz, sobald die betreffende Verbind-
lichkeit fällig wird, gekündigt oder anderwei-
tig zurückgefordert werden kann, oder wenn 
die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder 
Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

(2) Sicherungsgrenzen 
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis 
zum 31. Dezember 2019 20 %, bis zum 31. 
Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 
2025 8,75 % der für die Einlagensicherung 
maßgeblichen Eigenmittel der Bank im Sinne 
von Art. 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 
Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 
begründet oder prolongiert werden, gelten, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung 
der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgren-
zen ab den vorgenannten Stichtagen. Für  Ein-
 lagen, die vor dem 31. Dezember 2011  begrün-
 det wurden, gelten die alten Sicherungsgren-
zen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin. 

Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden 
von der Bank auf Verlangen bekannt gege-
ben. Sie kann auch im Internet unter 
www.bankenverband.de abgefragt werden.

(3) Geltung des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird 
auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
verwiesen, das auf Verlangen zur Verfü gung 
gestellt wird.

(4) Forderungsübertragung
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein 
von ihm Beauftragter Zahlung an einen Kunden 
leistet, gehen dessen Forderungen gegen die 
Bank in entsprechender Höhe mit allen  Neben-
 rechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungs-
fonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungs-
fonds oder einem von ihm Beauftragten alle 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen.

21  |  Beschwerde- und alternative
Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtlichen 
Möglichkeiten:

(1) Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde 
an die im Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank genannte Kontaktstelle der Bank 
wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeig-
neter Weise beantworten, bei Zahlungsdienste-
verträgen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels 
Brief,  Telefax oder E-Mail). 

(2) Die Bank nimmt am Streitbeilegungsver-
fahren der Verbraucherschlichtungsstelle 
„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.
bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der 
Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung 
 einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit 
aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, 
die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann 
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns 
der privaten Banken“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist. 

Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels 
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kunden-
beschwerdestelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 
Berlin,  Telefax: 030 1663 – 3169, E-Mail: 
ombudsmann@bdb.de, zu richten.

(3) Ferner besteht fü r den Kunden die Mög -
lichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dor-
tigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fü r 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn, ü ber Verstöße 
der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bü rger-
lichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 
248 des Einfü hrungsgesetzes zum Bü rgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

(4) Die Europäische Kommission hat unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine euro-
päische Online-Streitbeilegungsplattform 
(OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform 
kann ein Verbraucher fü r die außergerichtliche 
Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen 
mit einem in der EU niedergelassenen Unterneh-
men nutzen.

Fassung: 15. Mai 2020
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Besondere Regelungen für das 
Kommissionsgeschäft

8  |  Usancen/Unterrichtung/Preis 

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usan-
cen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für 
den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz 
geltenden Rechtsvorschriften und Geschäfts-
bedingungen (Usancen); daneben gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ver-
tragspartners der Bank. 

(2) Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank 
den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde 
der Auftrag des Kunden im elektronischen Han-
del an einer Börse gegen die Bank oder den 
Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, 
bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Ent-
gelt/ Aufwendungen 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den 
Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist be-
rechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein 
möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von 
Aufwendungen richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. 

9  |  Erfordernis eines ausreichenden Konto-
guthabens/Depotbestandes 
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder 
zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit 
verpflichtet, als das Guthaben des Kun den, ein 
für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder 
der Depotbestand des Kunden zur Ausführung 
ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz 
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden 
unverzüglich unterrichten. 

10  |  Festsetzung von Preisgrenzen 
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von 
Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungs-
geschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Ver-
kauf von Investmentfondsanteilen im außerbörs-
lichen Handel kann der Kunde nicht erteilen. 

11  |  Gültigkeitsdauer von Kunden aufträgen 
Der Kunde bestimmt die Gültigkeitsdauer eines 
Auftrags zum Kauf oder Verkauf von Wertpa-
pieren durch Angabe eines Datums für jedes 
Einzelgeschäft individuell. Aufträge, die den 
außerbörslichen Handel mit Investmentfonds 
betreffen, sind immer bis Ultimo des nächsten 
Monats gültig. 

12  |  Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten 
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder 
Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer 
des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limi-
tierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletz-
ten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültig-
keitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Ver-
kauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich 
nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. 
Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am 
letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum 
 Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 21 
Absatz 1. 

13  |  Erlöschen laufender Aufträge 

(1) Dividendenzahlungen, sonstige Aus-
schüttungen, Einräumung von Bezugs-
rechten, Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Ver-
kauf von Aktien an inländischen Ausführungs-
plätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sons-
tigen Ausschüttungen, der Einräumung von 
Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handels-
tages, an dem die Aktien letztmalig einschließ-
lich der vorgenannten Rechte gehandelt werden, 
sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfüh-
rungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Ver-
änderung der Einzahlungsquote teileingezahl-
ter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und 
im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich 
limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages 
vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter 
Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten 
Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung 
Wenn an einem inländi schen Ausführungsplatz 
die Preisfeststellung wegen besonderer Um-
stände im Bereich des Emittenten unterbleibt 
(Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem 
Ausführungsplatz auszuführenden Kundenauf-
träge für die betreffenden Wert papiere, sofern 
die Bedingun gen des Ausführungsplatzes dies 
vorsehen. 

(3) Ausführung von Kundenaufträgen an 
ausländischen Ausführungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an 
ausländi schen Ausführungsplätzen gelten in-
soweit die Usancen der ausländischen Ausfüh-
rungsplätze. 

(4) Benachrichtigung 
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird 
die Bank den Kunden unverzüglich benach-
richtigen. 

14  |  Haftung der Bank bei Kommissions-
geschäften 
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Er-
füllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren 
Vertragspartner oder den Vertragspartner des 
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss 
eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei 
der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs 
nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung. 

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

15  |  Erfüllung im Inland als Regelfall 
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, 
soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen 
oder eine anderweitige Vereinbarung die An-
schaffung im Ausland vorsehen.

16  |  Anschaffung im Inland 
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank 
dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Giro-
sammelverwahrung bei der deutschen Wert-
papiersammelbank (Clearstream Banking AG) 
zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sam-
melbestand – Girosammel-Depotgutschrift 
(GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur 
Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird 
dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren 
verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank 
für den Kunden gesondert von ihren eigenen 
Beständen und von denen Dritter (Streifband-
verwahrung). 

17  |  Anschaffung im Ausland 

(1) Anschaffungsvereinbarung 
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, 
wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in 
in- oder ausländischen Wertpapieren im Aus-
land ausführt, oder dem Kunden im Wege eines 
Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere 
verkauft, die im Inland weder börslich noch 
außerbörslich gehandelt werden, oder wenn sie 
als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländi-
schen Wertpapieren ausführt oder dem Kunden 
ausländische Wertpapiere im Wege eines Fest-
preisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland 
börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicher-
weise aber im Ausland angeschafft werden. 

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Bank wird die im Ausland angeschafften 
Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hier-
mit wird sie einen anderen in- oder ausländischen 
Verwahrer (z. B. Clearstream Banking AG) 
 beauftragen oder eine eigene ausländische 
Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung 
der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschrif-
ten und Usancen des Verwahrungsortes und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermes-
sen unter Wahrung der Interessen des Kunden 
das Eigentum oder Miteigentum an den Wert-
papieren oder eine andere im Lagerland übliche, 
gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und 
diese Rechtsstellung treuhänderisch für den 
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kun-
den Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR- 
Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden 
(Lagerland). 

Ausführung von Kundenaufträgen 
zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren

Anlagekonto

1  |  Funktionen des Anlagekontos

Der Kunde bekommt für die Verrechnung seiner 
Wertpapiergeschäfte zwingend ein Anlagekonto 
zugewiesen. Das Anlagekonto dient ausschließ-
lich der Geldanlage in Wertpapieren. Es dient 
insbesondere nicht der Teilnahme am Zahlungs-
verkehr oder am Lastschrifteinzugsverfahren. 
Es wird als Kontokorrentkonto im Sinne des § 355 
des Handelsgesetzbuches (Konten in laufender 
Rechnung) geführt. 

2  |  Verfügungen und Einzahlungen 
Über das Kontoguthaben kann lediglich durch 
Überweisung zugunsten des angegebenen Re-
ferenzkontos verfügt werden. Schecks werden 
für das Anlagekonto nicht ausgegeben. Last-
schriften sind grundsätzlich nicht zulasten des 
Anlagekontos zu ziehen. Gegebenenfalls ist die 
Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet, Last-
schriften bei vorhandenem Guthaben im Einzel-
fall einzulösen. Ein Anspruch auf Bargeldaus-
zahlungen besteht nicht. Bei Verfügungen über 
das Gesamtguthaben bleibt das Anlagekonto 
weiterhin bestehen, es sei denn, der Kunde 
wünscht ausdrücklich eine Kontoauflösung. Ein-
zahlungen auf das Anlagekonto sind in Form 
von Überweisungen sowie durch Bareinzahlun-
gen möglich. 

3  |  Konto auf Guthabenbasis; geduldete 
Überziehung 
Der Kunde darf nur im Rahmen seines Gutha-
bens auf dem Anlagekonto oder eines vorher 
eingeräumten Effektenlombardkredits Wert-
papierorders erteilen. Die Bank ist bei mangeln-
dem Guthaben berechtigt, aber nicht verpflich-
tet, Wertpapierorders auszuführen und dem 
Anlagekonto des Kunden zu belasten. Die Bu-
chung derartiger Transaktionen führt auf dem 
Anlagekonto zu einer geduldeten Überziehung.

Kommt es zu einer geduldeten Überziehung, ist 
der Kunde verpflichtet, das Konto unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen, 
wieder auszugleichen bzw. die Überziehung in 
den vereinbarten Überziehungsrahmen zurück-
zuführen. Der Kunde hat darüber hinaus für den 
Zeitraum der geduldeten Überziehung die für 
geduldete Überziehungen geltenden Sollzinsen 
an die Bank zu zahlen. 

Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete 
Überziehungen beträgt 12,75 % p. a.

Der Sollzins für geduldete Überziehungen wird 
ab dem Zeitpunkt der Überziehung bis zu dem 
Zeitpunkt berechnet, zu dem der Kunde sein 
Konto wieder ausgeglichen bzw. die Überzie-
hung in den vertraglich vereinbarten Rahmen 
zurückgeführt hat. Für die Zinsberechnung legt 
die Bank den Monat mit 30 Tagen zugrunde. Die 
Zinsen für den Überziehungskredit berechnet 
die Bank vierteljährlich nachträglich. Die ange-
fallenen Zinsen werden jeweils mit dem nächs-
ten Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig, sie 
werden im Rechnungsabschluss ausgewiesen 
und dem laufenden Konto des Kunden belastet.

Änderungen des Sollzinssatzes für geduldete 
Überziehungen werden dem Kunden von der 
Bank spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, 
können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderun gen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Sollzin-
sen für geduldete Überziehungen auf seinem 
laufenden Konto angeboten, kann er dieses 
laufende Konto vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen 
Zeitabständen über den jeweils aktuellen Soll-
zinssatz für geduldete Überziehungen informie-
ren. Diese Information kann auf dem Konto-
auszug oder dem Rechnungsabschluss für das 
Konto erfolgen.

Sofern die Bank den Auftrag des Kunden ganz 
oder teilweise nicht ausführt, wird sie den Kun-
den hiervon unverzüglich unterrichten. Die Bank 
ist berechtigt, Depotbestände des Kunden zu 
verkaufen, sofern dieser unter angemessener 
Fristsetzung die Überziehung des Kontos nicht 
zurückführt. 

4  |  Überziehung bei unlimitierten Kauf-
aufträgen 
Bei einem unlimitierten Kaufauftrag kann auf-
grund von Kursschwankungen von vornherein 
nicht beurteilt werden, ob das Guthaben des 
Kunden auf dem Anlagekonto oder der einge-
räumte Kredit zur Ausführung des Auftrags 
ausreicht. Die Bank ist deshalb berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, unlimitierte Kaufaufträge 
auszuführen. Führt die Bank den Auftrag ganz 
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Für die bei Ausfüh-
rung des Auftrages sich eventuell ergebende 
Überziehung des Anlagekontos gilt das unter 
Nr. 3 dieser Geschäftsbedingungen Gesagte. 

5  |  Verzinsung von Guthaben 
Für die Verzinsung des Guthabens auf dem 
Anlagekonto gelten die im jeweils gültigen 
Preisverzeichnis angegebenen Zinsen. Änderun-
gen des Zinssatzes werden ohne schriftliche 
Mitteilung wirksam. Die Zinsen werden viertel-
jährlich am Ende des Quartals berechnet und 
dem Anlagekonto gutgeschrieben..

Geschäfte in Wertpapieren

6  |  Formen des Wertpapiergeschäfts 

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte 
in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder 
Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte 
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf 
oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissio-
närin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden 
mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer 
zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufs-
geschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie 
beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwi-
schenkommissionär), ein Ausführungsgeschäft 
abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen 
Handels an einer Börse kann die Bank oder der 
Zwischenkommissionär den Auftrag des Kun-
den auch gegen die Bank oder den Zwischen-
kommissionär unmittelbar ausführen, wenn die 
Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

(3) Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für 
das einzelne Geschäft einen festen oder be-
stimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt 
ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend 
übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpa-
piere als Käuferin, oder sie liefert die Wertpa-
piere an ihn als Verkäuferin. Die Bank berech-
net dem Kunden den vereinbarten Preis, bei 
verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüg-
lich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

(4) Ausführung von Aufträgen zum Kauf 
oder Verkauf von Investmentfondsanteilen 
Maßgebend für das Handelsdatum sind die 
Bedingungen der für den jeweiligen Invest-
mentfonds verantwortlichen Kapitalanlage-
gesellschaft.

7  |  Ausführungsgrundsätze für Wert-
papiergeschäfte 
Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren 
jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. 
Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der 
Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die 
Ausführungsgrundsätze entsprechend den 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über 
die Änderungen der Ausführungsgrundsätze 
wird die Bank den Kunden jeweils informieren. 

Besondere Bedingungen Postbank 
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25  |  Haftung 

(1) Inlandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im  
Inland haftet die Bank für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht.  
Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt 
wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der 
Pflichten der Clearstream Banking AG. 

(2) Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Aus-
land beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers 
oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischen-
verwahrung durch die Deutsche Börse Clearing 
AG oder einen anderen inländischen Zwischen-
verwahrer haftet die Bank für deren Verschulden. 

(3) Informationen von Dritten 
Die Bank übernimmt trotz sorgfältiger Beschaf-
fung und Bereitstellung keine Haftung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der 
bereitgehaltenen und an den Kunden weiter-
geleiteten Börsen- und Wirtschaftsinformatio-
nen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, allgemei-
nen Marktdaten und sonstigen zugänglichen 
und darauf basierenden Erklärungen gegenüber 
dem Kunden. 

26  |  Sonstiges

(1) Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland  
angeschafft oder veräußert werden oder die ein 
Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland 
verwahren lässt, unterliegen regel mäßig einer 
ausländischen Rechtsordnung. Rechte und 
Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen 
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die 
auch die Offenlegung des Namens des Kunden 
vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende 
Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, 
soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den 
Kunden hierüber benachrichtigen. 

(2) Überträge/Auslieferung 
Diese besonderen Bedingungen gelten auch, 
wenn der Kunde Depotguthaben von einem 
anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt 
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird 
ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser 
besonderen Bedingungen erteilt. Verfügungen 
über den Depotbestand können ausschließlich in 
Form von Depotüberträgen zugunsten des der 
Bank anzugebenden Auslieferungsdepots erfol-
gen. Eine effektive Ein- oder Auslieferung von 
Wertpapieren bei der Bank ist nicht möglich. 

(3) Preise 
Die Preise ergeben sich aus dem jeweils gülti-
gen Preisverzeichnis und werden bei Fälligkeit 
belastet. 

Besondere Bedingungen für den 
außerbörslichen Handel 

27  |  Leistungsangebot 
Der Kunde kann der Bank Aufträge zum Kauf 
und Verkauf von ausgewählten Wertpapieren 
im außerbörslichen Handel erteilen. Die Bank 
führt die Aufträge des Kunden als Kommissio-
närin aus. Die für die jeweiligen Wertpapiere 
zur Verfügung stehenden Handelspartner wer-
den dem Kunden genannt. Der Kunde wählt 
den Handelspartner aus, mit dem das Ausfüh-
rungsgeschäft abgeschlossen werden soll, und 
beauftragt die Bank, das Geschäft in eigenem 
Namen für seine Rechnung abzuschließen. Eine 
Anlageberatung durch die Bank findet nicht 
statt. 

28  |  Mistrade-Regelung 

(1) Kommissionsaufträge
Zur Ausführung der von dem Kunden erteilten 
Kommissionsaufträge nutzt die Bank die von den 
Handelspartnern oder dritter Seite zur Verfü-
gung gestellten elektronischen Handelssysteme. 
Die in diesem Zusammenhang abgeschlossenen 
Rahmenverträge zum außerbörslichen Handel 
sehen eine Rückabwicklungsmöglichkeit für den 
Fall der Bildung nicht marktgerechter Preise vor. 
Hat danach der Handelspartner dem Geschäft 
aufgrund einer technisch begründeten Fehl-
funktion des Handelssystems oder aufgrund 
eines Bedienungsfehlers irrtümlich einen falschen 
Kurs zugrunde gelegt, der erheblich und offen-
kundig von dem zum Zeitpunkt des Zustande-
kommens des Geschäfts marktadäquaten Preis 
– dem Referenzpreis – abweicht (Mistrade), so 
steht dem Handelspartner gegenüber der Bank 
ein vertragliches Rücktrittsrecht/Aufhebungs-
recht zu. In diesem Fall ist auch die Bank be-
rechtigt, von dem Vertrag mit dem Kunden zu-
rückzutreten. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden gegen die Bank oder gegen deren 
Handelspartner aus Anlass einer solchen Rück-
abwicklung bestehen nicht.

(2) Festpreisgeschäft
Hat die Bank im Rahmen eines Festpreisgeschäfts 
dem Geschäft aufgrund einer technisch begrün-
deten Fehlfunktion des Handelssystems oder 
aufgrund eines Bedienungsfehlers irrtümlich 
einen falschen Kurs zugrunde gelegt, der erheb-
lich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt 
des Zustandekommens des Geschäfts 
marktadäquaten Preis – dem Referenzpreis – ab-
weicht (Mistrade), so steht der Bank gegen-
über dem Kunden ein vertragliches Rücktritts-
recht/Aufhebungsrecht zu. Weitergehende 
Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus 
Anlass einer solchen Rückabwicklung beste-
hen nicht.

29  |  Benennung des Handelspartners/
Kurs anfrage 
Die für die jeweiligen Wertpapiere zur Verfü-
gung stehenden Handelspartner werden dem 
Kunden auf dem elektronischen Orderformular 
angezeigt. Der Kunde benennt den Handels-
partner, mit dem die Bank das Ausführungs-
geschäft abschließen soll. Durch Ausfüllen und 
Absenden (Freigabe) eines elektronischen Or-
derformulars beauftragt der Kunde die Bank, 
zu den in dem Orderformular genannten Kon-
ditionen ein Ausführungsgeschäft mit dem in 
dem Orderformular angezeigten Handelspart-
ner zu tätigen. Die im elektronischen Order-
formular bereitgestellten Möglichkeiten zur 
Kursabfrage dürfen nur im Rahmen einer be-
absichtigten Auftragserteilung genutzt werden; 
sie dürfen nicht als Kurs-Informations system 
missbraucht werden. 

30  |  Kein Anspruch des Kunden auf außer- 
börslichen Handel 
Die Bank kann den außerbörslichen Handel  
jederzeit modifizieren, weiterentwickeln oder 
nach freiem Ermessen den Zugang des Kunden 
zum außerbörslichen Handel vorübergehend 
oder gänzlich unterbinden. Ein Anspruch des 
Kunden auf Zugang zum außerbörslichen 
Handel besteht nicht. Sofern aus technischen 
Gründen ein außerbörslicher Handel nicht 
möglich ist, kann der Kunde seine Aufträge zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren über die 
Börse leiten. 

Fassung: 25. Mai 2018

(4) Deckungsbestand 
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche 
des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift 
nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungs-
bestand besteht aus den im Lagerland für die 
Kunden und für die Bank verwahrten Wertpa-
pieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine 
WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher 
anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen 
Nachteile und Schäden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignissen oder durch sons-
tige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe 
Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit 
Verfügungen von hoher Hand des In- oder Aus-
lands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach dem Absatz (4) Nachteile 
und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, 
so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden 
den Kaufpreis zurückzuerstatten. 

Die Dienstleistungen im Rahmen
der Verwahrung 

18  |  Verwahrung 
Eine effektive Einlieferung von Wertpapieren bei 
der Bank ist nicht möglich. 

19  |  Depotauszug 
Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich  
einen Depotauszug.

20  |  Einlösung von Wertpapieren/Bogen-
erneuerungen 

(1) lnlandsverwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt 
die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahl-
baren Wertpapieren bei deren Fälligkeit.  

Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und 
Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren 
jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrie-
ben, dass die Bank den Betrag erhält, und zwar 
auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, 
 Gewinnanteil- und Ertragschein bogen (Bogen-
erneuerung). 

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahr-
ten Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer. 

(3) Auslosung und Kündigung von Schuld-
verschreibungen 
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibun-
gen überwacht die Bank den Zeitpunkt der Rück-
zahlung infolge Auslosung und Kündigung an- 
 hand der Veröffentlichung in den „Wertpapier-  
Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im 
Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldver-
schreibungen, die anhand deren Urkunden- 
nummern erfolgt (Nummernauslosung), wird 
die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die 
ihnen in Wertpapierrechnung gutgeschriebe nen 
Wertpapiere entweder Urkundennummern für 
die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer 
internen Auslosung die Aufteilung des auf den 
Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die 
Kunden vor nehmen. Diese interne Auslosung 
wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungs-
stelle vorgenommen; sie kann stattdessen un-
ter Einsatz einer elektronischen Datenverarbei-
tungsanlage durchgeführt werden, sofern eine 
neutrale Auslosung gewährleistet ist. 

(4) Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine 
sowie fällige Wertpapiere in ausländischer Wäh-
rung eingelöst, wird die Bank dem Kunden hier-
über eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

21  |  Behandlung von Bezugsrechten/ 
Optionsscheinen/Wandelschuld-
verschreibungen 

(1) Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird 
die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn 
hierüber eine Bekanntmachung in den „Wert-
papier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die 
Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des 
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des 
Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum 
Depotbestand des Kunden gehörenden inlän-
dischen Bezugsrechte bestens verkaufen; aus-
ländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den 
im Ausland geltenden Usancen bestens verwer-
ten lassen. 

(2) Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Options-
scheinen oder Wandlungsrechten aus Wandel-
schuldverschreibungen wird die Bank den Kun-
den mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, 
wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier- 
Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.
 

22  |  Weitergabe von Nachrichten 
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“  
Informationen veröffentlicht, die die Wertpapiere 
des Kunden betreffen, oder werden der Bank 
solche Informationen vom Emittenten oder von 
ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenver-
wahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kun-
den diese Informationen zur Kenntnis geben, 
soweit sich diese auf die Rechtsposition des 
Kunden erheblich auswirken können und die 
Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung 
seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie 
insbesondere Informationen über  
–  gesetzliche Abfindungs- und Umtauschan-

gebote, 
– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,  
– Sanierungsverfahren 
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des 
Kunden kann unterbleiben, wenn die Informa-
tion bei der Bank nicht rechtzeitig eingegan-
gen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden 
Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten 
sind, weil die anfallenden Kosten in einem Miss-
verhältnis zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden stehen. Hat der Kunde seine Versand-
anschrift im Ausland, kann es durch Postlauf-
zeiten zu Verzögerungen bei der Weitergabe 
der Nachrichten kommen. 

23  |  Prüfungspflicht der Bank 
Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen 
in den „Wertpapier-Mitteilungen“ einmalig bei 
der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob 
diese von Verlustmeldungen (Opposition), 
Zahlungssperren und dergleichen betroffen 
sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren 
zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden 
erfolgt auch nach Einlieferung. 

24  |  Umtausch sowie Ausbuchung und 
Vernichtung von Urkunden 

(1) Urkundenumtausch 
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung 
des Kunden einer in den „Wertpapier-Mitteilun-
gen“ bekannt gemachten Aufforderung zur 
Einreichung von Wertpapierurkunden Folge 
leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich 
im Kundeninteresse liegt und damit auch keine 
Anlageentscheidung verbunden ist (wie zum 
Beispiel nach der Fusion der Emittentin mit einer 
anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Un-
richtigkeit der Wertpapierurkun den). Der Kunde 
wird hierüber unterrichtet. 

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach 
Verlust der Wertpapiereigenschaft 
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wert-
papierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft 
durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so 
können sie zum Zwecke der Vernichtung aus 
dem Depot des Kunden ausgebucht werden. 
Der Kunde wird hierüber unterrichtet. Eine 
Auslieferung ist nicht möglich. 
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Besondere Bedingungen Postbank

Postbank Online-Banking 

1  |  Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte 
können Bankgeschäfte mittels Online-Banking 
in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abrufen. Des Weiteren sind sie berechtigt, fü r 
die Auslösung eines Zahlungsauftrages einen 
 Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und fü r die 
Mitteilung von Informationen ü ber ein Zahlungs-
konto einen Kontoinformationsdienst gemäß 
§ 1 Abs. 34 ZAG zu nutzen.

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Änderun-
gen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Bank und der besonderen Bedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehun gen sowie sonstige, 
neben den Kontoauszugs informationen erstellte 
Mitteilungen durch Einstellen in die Online- 
Banking-Nachrichten-box zu übermitteln.

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden im Fol-
genden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto und 
Depot im Folgenden einheitlich als „Konto“ 
bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrü cklich 
anders bestimmt.

(3) Für die technische Verbindung zum Online 
Banking teilt die Bank Zugangskanäle (z. B. eine 
Internetadresse) mit. Zur Auslösung eines Zah-
lungsauftrags und zum Abruf von Informatio-
nen über ein Zahlungskonto kann der Teilneh-
mer die technische Verbindung zum Online 
Banking auch über einen Zahlungsauslösedienst 
beziehungsweise einen Kontoinformations-
dienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser 
Bedingungen) herstellen.

(4) Für die Nutzung des Online-Banking gelten  
die mit der Bank gesondert vereinbarten Ver-
fügungslimite.

2  |  Voraussetzungen zur Nutzung des 
Online-Banking
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking 
nutzen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat. 

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank ge-
sondert vereinbarte Verfahren, mit dessen 
Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers 
oder die berechtigte Verwendung eines ver-
einbarten Zahlungsinstruments einschließlich 
der Verwendung des Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals des Teilnehmers überprüfen 
kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifi-
zierungselementen kann der Teilnehmer sich 
gegenüber der Bank als berechtigter Teilneh-
mer ausweisen, auf Informationen zugreifen 
(siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie 
Aufträge erteilen (siehe Nummer 4 dieser Be-
dingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind
–  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teil-

nehmer weiß (z. B. Online Banking Passwort),
–  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teil-

nehmer besitzt (z. B. Gerät zur Erzeugung 
oder zum Empfang von einmal verwendba-
ren Transaktionsnummern [TAN], die den Be-
sitz des Teilnehmers nachweisen, wie die 
Postbank Card mit TANGenerator oder das 
mobile Endgerät), oder

–  Seinselemente, also etwas, das der Teilneh-
mer ist (Inhärenz, z. B. Fingerabdruck als bio-
metrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers er-
folgt, indem der Teilnehmer gemäß der Anfor-
derung der Bank das Wissenselement, den 
Nachweis des Besitzelements und/oder den 
Nachweis des Seinselements an die Bank 
übermittelt.

3  |  Zugang zum Online-Banking
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online- 
Banking, wenn
–  er seine individuelle Teilnehmerkennung 

(Postbank ID) angibt und
–  er sich unter Verwendung des oder der von 

der Bank angeforderten Authentifizierungs- 
elemente(s) ausweist und

–  keine Sperre des Zugangs (vgl. Nr. 8.1 und 9) 
vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online- 
Banking kann der Teilnehmer auf Informatio-
nen zugreifen oder nach Nummer 4 dieser 
 Bedingungen Aufträge erteilen.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teil-
nehmer Zahlungsaufträge ü ber einen Zahlungs-
auslösedienst auslöst und Zahlungskontoinfor-
mationen ü ber einen Kontoinformationsdienst 
anfordert (siehe Nr. 1 Absatz 1 Satz 3).

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten 
im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. 
zum Zweck der Änderung der Anschrift des 
Kunden) fordert die Bank den Teilnehmer auf, 
sich unter Verwendung eines weiteren Authen -
tifizierungselements auszuweisen, wenn beim 
Zugang zum Online Banking nur ein Authen-
tifizierungselement angefordert wurde. Der 
Name des Kontoinhabers und die Kontonum-
mer sind für den vom Teilnehmer genutzten 
Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Ab-
satz 26 Satz 2 ZAG).

4  |  Online-Banking-Aufträge

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. 
Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustim-
men (Autorisierung). Auf Anforderung hat er 
hierzu Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe 
einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu 
verwenden.

Die Bank bestätigt mittels Online Banking den 
Eingang des Auftrags.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der Teilnehmer 
einen Zahlungsauftrag über einen Zahlungs-
auslösedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 
dieser Bedingungen) auslöst.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking- 
Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur 
außerhalb des Online Banking erfolgen, es sei 
denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit 
im Online Banking ausdrücklich vor.

5  |  Bearbeitung von Online-Banking-
Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den 
für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart 
(z. B. Überweisung) auf der Online Banking 
Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank“ bekannt gegebenen 
Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach 
dem auf der Online Banking Seite der Bank oder 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ 
angegebenen Zeitpunkt (Einlieferungsschluss-
zeit) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs 
nicht auf einen Geschäftstag gemäß Online 
Banking Seite der Bank oder „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“, so gilt der Auf-
trag als am darauf folgenden Geschäftstag zu-
gegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an 
diesem Geschäftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn 
folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
–  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert 

(vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingungen).
–  Die Berechtigung des Teilnehmers für die je-

weilige Auftragsart (z. B. Wertpapier order) 
liegt vor.

–  Das Online-Banking-Datenformat ist einge-
halten.

–  Das gesondert vereinbarte Online-Banking- 
Verfügungslimit ist nicht überschritten (vgl. 
Nummer 1 Absatz 4 dieser Bedingungen).

–  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach 
den für die jeweilige Auftragsart maßgebli-
chen besonderen Bedingungen (zum Beispiel 
ausreichende Kontodeckung gemäß den 
„Besonderen Bedingungen – Überweisungen 
Bedingungen für das Wertpapiergeschäft“) 
liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 
1 vor, führt die Bank die Aufträge nach Maß-
gabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Besonderen Bedingun-
gen (z. B. zum Beispiel Besondere Bedingungen 
Überweisungen, Bedingungen für das Wert-
papiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausfü hrungsbedingungen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den 
Auftrag nicht ausfü hren. Sie wird dem Teilneh-
mer hierü ber mittels Online-Banking eine In-
formation zur Verfü gung stellen und soweit 
möglich dabei Grü nde und Möglichkeiten 
nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
gefü hrt haben, berichtigt werden können.

6  |  Information des Kunden über Online- 
Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens 
einmal monatlich über die mittels Online-
Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
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7  |  Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vor-
kehrungen zu treffen, um seine Authentifizie-
rungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedin-
gungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online 
Banking missbräuchlich verwendet oder in 
sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird 
(vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedingun-
gen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizie-
rungselemente hat der Teilnehmer vor allem 
Folgendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B. das Online 
 Banking Passwort, sind geheim zu halten, sie 
dürfen insbesondere
–  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persön-

lich) weitergegeben werden,
–  nicht außerhalb des Online Banking in Text-

form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) 
weitergegeben werden,

–  nicht ungesichert elektronisch gespeichert 
werden (z. B. Speicherung des Online Banking 
Passworts im Klartext im Computer oder im 
mobilen Endgerät) und

–  nicht auf einem Gerät notiert oder als Ab-
schrift zusammen mit einem Gerät aufbe-
wahrt werden, das als Besitzelement (z. B. 
Postbank Card mit TAN-Generator, mobiles 
Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung 
des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät 
mit Anwendung für das Online Banking und 
Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. die Postbank Card 
mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerät, 
sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
–  sind die Postbank Card mit TAN-Generator 

oder die Signaturkarte vor dem unbefugten 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,

–  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Perso-
nen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers 
(z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,

–  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Per-
sonen die auf dem mobilen Endgerät (z. B. 
Mobiltelefon) befindliche Anwendung für 
das Online Banking (z. B. Online Banking App, 
Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,

–  ist die Anwendung für das Online Banking  
(z. B. Online Banking App, Authentifizierungs- 
App) auf dem mobilen Endgerät des Teilneh-
mers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer 
den Besitz an diesem mobilen Endgerät auf-
gibt (z. B. durch Verkauf des Mobiltelefons),

–  dürfen die Nachweise des Besitzelements 
(z. B. TAN) nicht außerhalb des Online Banking 
mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform 
(z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter-
gegeben werden und

–  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen 
Code zur Aktivierung des Besitzelements (z. B. 
Mobiltelefon mit Anwendung für das Online 
Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbe-
fugten Zugriff anderer Personen sicher ver-
wahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass 
andere Personen ihr Gerät als Besitzelement 
für das Online Banking des Teilnehmers akti-
vieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des 
Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen End-
gerät des Teilnehmers für das Online Banking 
nur dann als Authentifizierungselement ver-
wendet werden, wenn auf dem mobilen End-
gerät keine Seinselemente anderer Personen 
gespeichert sind. Sind auf dem mobilen End-
gerät, das für das Online Banking genutzt wird, 
Seinselemente anderer Personen gespeichert, 
ist für das Online Banking das zu verwendende 
Wissenselement (z. B. Online Banking Passwort) 
zu nutzen und nicht das auf dem mobilen End-
gerät gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile 
Endgerät, mit dem die TAN empfangen wird 
(z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das 
Online Banking genutzt werden.

(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte 
Telefonnummer ist zu löschen oder zu ändern, 
wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für 
das Online Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den 
Absätzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer zur Aus-
lösung eines Zahlungsauftrags und zum Abruf 
von Informationen über ein Zahlungskonto 
seine Authentifizierungselemente gegenüber 
einem von ihm ausgewählten Zahlungsauslöse-
dienst und Kontoinformationsdienst (siehe 
Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingun gen) 
verwenden.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise 
auf der Online Banking Seite der Bank zum 
Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen 
zum Schutz der eingesetzten Hard- und Soft-
ware (Kundensystem), beachten.

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von 
der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr 
empfangenen Auftragsdaten (z. B. Betrag, 
Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wert-
papierkennnummer) über das gesondert ver-
einbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels 
mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit 
Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der 
Bestätigung die Übereinstimmung der ange-
zeigten Daten mit den für den Auftrag vorge-
sehenen Daten zu prüfen.

8  |  Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
–  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitz-

elements zur Authentifizierung (z. B. Postbank 
Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, 
Signaturkarte) oder

–  die missbräuchliche Verwendung oder die 
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines 
Authentifizierungselements fest, muss der 
Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich 
unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer 
kann der Bank eine solche Sperranzeige je-
derzeit auch über die gesondert mitgeteilten 
Kommunikationskanäle abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur 
Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, einer nicht 
autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authentifizierungselemente, muss 
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte 
oder fehlerhafte Aufträge
Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder 
 fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten.

9  |  Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilneh-
mers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilneh-
mers, insbesondere im Fall der Sperranzeige 
nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,
–  den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle 

Teilnehmer oder
–  seine Authentifizierungselemente zur Nutzung 

des Online Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang 
für einen Teilnehmer sperren, wenn
–  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag 

aus wichtigem Grund zu kündigen,
–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit der Authentifizierungselemente 
des Teilnehmers dies rechtfertigen oder

–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
einer betrügerischen Verwendung eines 
Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe 
der hierfü r maßgeblichen Grü nde möglichst 
vor, spätestens jedoch unverzü glich nach der 
Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. 
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche 
Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das 
die betroffenen Authentifizierungselemente 
austauschen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrich-
tet sie den Kunden unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines chipbasier-
ten Authentifizierungsinstruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt 
sich selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungs-
code für die elektronische Signatur falsch ein-
gegeben wird.

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer 
Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen Nut-
zungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn 
dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Besitzelemente können dann nicht mehr für 
das Online-Banking genutzt werden. Der Teil-
nehmer kann sich mit der Bank in Verbindung 
setzen, um die Nutzungsmöglichkeit wieder-
herzustellen.
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Besondere Bedingungen Postbank

Postbank Telefon-Banking

1  |  Teilnahme
(1) Der Kunde kann das Postbank Telefon-
Banking in dem von der kontoführenden Stelle 
der Bank angebotenen Umfang in Anspruch 
nehmen, wenn er von der Bank eine persön-
liche Telefon-Geheimzahl erhalten hat.

(2) Bei Gemeinschaftskonten kann das Postbank 
Telefon-Banking nur dann in Anspruch genom-
men werden, wenn jeder der Inhaber die Rechte 
aus dem Konto allein unbeschränkt wahrneh-
men kann.

(3) Zur Nutzung des Postbank Telefon-Banking 
gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten 
Verfügungslimite.

(4) Voraussetzung für die Teilnahme am Tele-
fon-Banking und Wertpapiergeschäft ist die 
Aufzeichnung der Telefonate. Die Aufzeichnung 
erfolgt aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher 
Bestimmungen zu Beweiszwecken. Im Rahmen 
des Telefon-Banking werden die Aufzeichnun-
gen für zehn Jahre gespeichert. Im Rahmen des 
Wertpapiergeschäftes werden die Aufzeichnun-
gen für sieben Jahre bzw. auf Anforderung der 
Aufsichtsbehörden für sieben Jahre gespeichert. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden 
die Aufzeichnungen gelöscht.

Alternativ zum telefonischen Weg können Bank- 
und Wertpapiergeschäfte im Online-Banking 
oder in der Filiale erfolgen.

2  |  Persönliche Telefon-Geheimzahl, 
Bedienungshilfe und Telefonnummer
(1) Die von der Bank mitgeteilte persönliche 
Telefon-Banking-Geheimzahl hat der Kunde 
nach Erhalt unverzüglich zu ändern. Im Übrigen 
ist der Kunde jederzeit berechtigt, die Telefon- 
Banking-Geheimzahl zu ändern. Bei einer 
 Änderung wird die bisherige Telefon-Banking- 
Geheimzahl ungültig.

(2) Die Telefon-Banking-Geheimzahl darf nur 
dem computergesteuerten Sprachwiedergabe- 
System (Sprachcomputer) zu Beginn des Tele-
fongesprächs auf Aufforderung übermittelt 
werden. Bei jedem Anruf unter der Telefon-
nummer für das Postbank Telefon-Banking wird 
zuerst der Sprachcomputer erreicht.

(3) Der Kunde erhält für die Inanspruchnahme 
des Postbank Telefon-Banking eine schriftliche 
Bedienungshilfe, die er zu beachten hat.

(4) Für das Postbank Telefon-Banking ist/sind 
ausschließlich die dafür bestimmte/-n Telefon-
nummer/-n zu verwenden.

3  |  Auftragserteilung
(1) Der Kunde und unterschriftsberechtigte 
Personen, die das Postbank Telefon-Banking 
benutzen, haben Zugang zum Postbank Tele-
fon-Banking, wenn sie dem Sprachcomputer 
(siehe Nr. 2 Absatz 2) die Kontonummer und 
Telefon-Banking-Geheimzahl übermittelt haben. 
Sie haben die Bedienungshilfe und die während 
des Dialoges mit der Bank vorgegebene Benut-
zerführung zu beachten und für die genaue 
und richtige Angabe der Daten Sorge zu tragen.

(2) Erklärungen einschließlich Widerrufe wer-
den wirksam, wenn sie nach Aufforderung 
abschließend freigegeben worden sind. Die 
Widerrufbarkeit eines Telefon-Banking-Auftrags 
richtet sich nach den für die jeweilige Auftrags-
art geltenden besonderen Bedingungen (z. B. 
„Besondere Bedingungen – Überweisungen“). 
Der Widerruf von Aufträgen kann nur außer-
halb des Postbank Telefon-Banking erfolgen, 
es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmög-
lichkeit im Telefon-Banking ausdrücklich vor.

4  |  Auftragsbearbeitung
Die im Postbank Telefon-Banking erteilten Auf-
träge werden von der Bank im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeitet.

5  |  Information des Kunden über Telefon- 
Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens 
einmal monatlich über die mittels Telefon-
Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kunden, die nicht Verbraucher sind, wird die 
Art und Weise sowie die zeitliche Folge der 
Unterrichtung gesondert vereinbart.

6  |  Geheimhaltung der persönlichen Tele-
fon-Banking-Geheimzahl, Unterrichtungs- 
und Anzeigepflichten des Kunden sowie 
Sperre des Postbank Telefon-Banking
Der Kunde und unterschriftsberechtigte Perso-
nen, die das Postbank Telefon-Banking benut-
zen, haben dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von der Telefon-Banking- 
Geheimzahl erlangt.

Jede Person, die die Telefon-Banking-Geheim-
zahl kennt, hat die Möglichkeit, das Postbank 
Telefon-Banking zu nutzen und im Rahmen des 
Postbank Telefon-Banking über das Konto zu 
verfügen.

7  |  Sperranzeige
(1) Stellt der Kunde oder eine unterschriftsbe-
rechtigte Person (beide nachfolgend „Nutzer“)
–  den Verlust oder den Diebstahl des Authen-

tifizierungsinstruments, die missbräuchliche 
Verwendung oder

–  die sonstige nicht autorisierte Nutzung der 
Telefon-Banking-Geheimzahl fest, 

muss der Nutzer die Bank hierüber unverzüglich 
unterrichten (Sperranzeige). Der Nutzer kann der 
Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über 
die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten 
übermitteln.

(2) Der Nutzer hat jeden Diebstahl oder Miss-
brauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige 
zu bringen.

(3) Hat der Nutzer oder eine unterschriftsbe-
rechtigte Person den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt Kenntnis von der Telefon- 
Banking-Geheimzahl erlangt hat oder diese 
unberechtigt verwendet, muss er ebenfalls eine 
Sperranzeige abgeben oder die Telefon-Banking- 
Geheimzahl unverzüglich ändern. Sofern dies 
nicht möglich ist, ist die Bank, und zwar mög-
lichst die kontoführende Stelle, unverzüglich 
zu benachrichtigen. In diesem Fall wird die Bank 
die Sperre vornehmen.

8  |  Nutzungssperre
8.1 Sperre auf Veranlassung des Nutzers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Nutzers, 
insbesondere im Fall der Sperranzeige nach 
Nr. 7,
–  den Telefon-Banking-Zugang für ihn oder alle 

Teilnehmer oder
– die Telefon-Banking-Geheimzahl.

8.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Telefon-Banking-Zugang 
für einen Nutzer sperren, wenn
–  sie berechtigt ist, den Telefon-Banking-Vertrag 

aus wichtigem Grund zu kündigen,
–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit der Telefon-Banking-Geheimzahl 
dies rechtfertigen oder

–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
einer betrügerischen Verwendung seiner 
 Telefon-Banking-Geheimzahl besteht, insbe-
sondere dreimal in Folge eine falsche Telefon- 
Banking-Geheimzahl übermittelt wurde.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe 
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst 
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre unterrichten.

8.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die 
Telefon-Banking-Geheimzahl austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie 
den Kunden in der vereinbarten Weise.

9  |  Haftung für Schäden aus missbräuch-
lichen Verfügungen
Der Kunde haftet für Schäden aus missbräuch-
lichen Verfügungen nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

10  |  Kündigung
Der Kunde kann jederzeit die Teilnahme am 
Postbank Telefon-Banking schriftlich kündigen. 
Die Kündigung sollte so rechtzeitig bei der Bank 
eingegangen sein, dass sie spätes tens am 
zweiten Geschäftstag vor dem gewünschten 
Termin der Beendigung der Teilnahme am 
Postbank Telefon-Banking bei der kontoführen-
den Stelle vorliegt.

Fassung: 1. Juli 2019
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9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslöse-
dienst und Kontoinformationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleis-
tern oder Zahlungsauslösedienstleistern den 
Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden 
verweigern, wenn objektive und gebührend 
nachgewiesene Gründe im Zusammenhang 
mit einem nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Zugang des Kontoinformationsdienst-
leisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters 
zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht 
autorisierten oder betrügerischen Auslösung 
eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die 
Bank wird den Kunden über eine solche Zu-
gangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg 
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe 
von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank 
hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen 
verstoßen würde. Sobald die Gründe für die 
Verweigerung des Zugangs nicht mehr beste-
hen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. Hier-
über unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10  |  Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausführung 
 eines nicht autorisierten Auftrags und 
 eines nicht, fehlerhaft oder verspätet aus-
geführten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autori-
sierten Auftrag und einem nicht, autorisierten 
Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten 
Besonderen Bedingungen (z. B. Besondere Be-
dingungen Überweisungen, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft).

10.2 Haftung des Kunden bei missbräuch-
licher Nutzung seiner Authentifizierungs-
elemente

10.2.1 Haftung des Kunden für nicht 
 autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung 
eines verloren gegangenen, gestohlenen oder 
sonst abhandengekommenen Authentifizie-
rungselements, oder auf der sonstigen miss-
bräuchlichen Verwendung eines Authentifizie-
rungselements, haftet der Kunde für den der 
Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu 
einem Betrag von 50 EUR, ohne dass es dar-
auf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschul-
den trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, 

den Diebstahl, das Abhandenkommen oder 
eine sonstige missbräuchliche Verwendung 
des Authentifizierungselements vor dem 
nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu be-
merken, oder

–  der Verlust des Authentifizierungselements 
durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigniederlassung eines Zahlungs-
dienstleisters oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters 
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der 
Teilnehmer in betrü gerischer Absicht gehandelt 
oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt, trägt der Kunde abweichend von 
Absatz 1 und 2 den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässig-
keit des Teilnehmers kann insbesondere vorlie-
gen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
– Nummer 7.1 Absatz 2,
– Nummer 7.1 Absatz 4,
– Nummer 7.3 oder
– Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

Die Verwendung eines Authentifizierungsele-
ments gegenüber einem Zahlungsauslösedienst 
und Kontoinformationsdienst (siehe Nummer 1 
Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingun gen) zur Aus-
lösung eines Zahlungsauftrags oder zum Ab-
ruf von Informationen durch den Teilnehmer 
stellt kein schuldhaftes Verhalten dar.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist 
der Kunde nicht zum Schadensersatz verpflich-
tet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke 
Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 
ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kunden-
authentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhän-
gigen Authentifizierungselementen aus den 
Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe 
Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen). 

(5) Die Haftung fü r Schäden, die innerhalb des 
Zeitraums, fü r den das Verfü gungslimit gilt, 
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
das vereinbarte Verfü gungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der 
Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperran-
zeige sichergestellt hatte und der Schaden da-
durch eingetreten ist.

(7) Die Absätze 2, 4 bis 6 finden keine Anwen-
dung, wenn der Teilnehmer in betrü gerischer 
Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergän-
zend Folgendes:
–  Der Kunde haftet fü r Schäden aufgrund von 

nicht autorisierten Zahlungsvorgängen ü ber 
die Haftungsgrenze von 50 EUR nach Absät-
zen 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer 
fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine An-
zeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen verstoßen hat.

–  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 1. 
Spiegelstrich findet keine Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht au-
torisierten Verfügungen außerhalb von 
Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertrans-
aktionen) vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außer-
halb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapier-
transaktionen) vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verlorengegangenen oder ge-
stohlenen Authentifizierungselements oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung 
des Authentifizierungselements und ist der 
Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haf-
ten der Kunde und die Bank nach den gesetz-
lichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Nut-
zers erhalten hat, übernimmt sie alle danach 
durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, 
wenn der Nutzer in betrügerischer Absicht ge-
handelt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
über einen Zahlungsauslösedienst ausgelöst 
werden.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn 
die einen Anspruch begründenden Umstände 
auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Par-
tei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen 
Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können.

Fassung: 11. August 2019
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Besondere Bedingungen Postbank

Verwahrentgelt für Guthaben

1  |  Verwahrentgelt und Freibetrag

(1) Für die Verwahrung von Einlagen auf Giro-
konten, Tagesgeldkonten und Anlagekonten 
zum Wertpapierdepot („Verwahrguthaben“) 
zahlt der Kunde der Bank pro Konto ein varia-
bles Entgelt, dessen Höhe sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank“ ergibt 
(„Verwahrentgelt“). Das Verwahrentgelt wird 
auch im „Postbank Preisaushang – Regelsätze 
im standardisierten Privatkundengeschäft“ 
veröffentlicht.

(2) Die Bank kann dem Kunden dabei einen 
separat zu vereinbarenden Freibetrag pro 
Konto einräumen, für den sie kein Verwahr-
entgelt berechnet.

2  |  Berechnung des Verwahrentgeltes

(1) Maßgeblich für die Berechnung des Ver-
wahrguthabens ist der jeweils fehlerfrei ermit-
telte Tagesendsaldo. In den Tagesendsaldo 
gehen alle bis zum Ende des jeweiligen Tages 
entsprechend der Regelungen zur Wertstel-
lung valutierten Kontobewegungen ein.
Korrekturbuchungen oder Stornobuchungen, 
die die Bank im Nachhinein vornimmt, werden 
bei der Ermittlung des Verwahrentgeltes be-
rücksichtigt.

(2) Der Monat wird mit 30 Tagen, das Jahr mit 
360 Tagen gerechnet.

(3) Die Bank berechnet das Verwahrentgelt 
auf das den jeweiligen Freibetrag des Kontos 
übersteigende Verwahrguthaben nachträg-
lich. Das Verwahrentgelt wird kaufmännisch 
auf zwei Nachkommastellen gerundet.

(4) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, 
wird das jeweils angefallene Verwahrentgelt 
bei einem in laufender Rechnung geführten 
Konto mit Erteilung des nächsten Rechnungs-
abschlusses fällig, im Rechnungsabschluss des 
Kontos ausgewiesen und dem Konto belastet.

(5) Verzichtet die Bank vorübergehend ganz 
oder teilweise auf die Erhebung des Verwahr-
entgeltes, so begründet dies keinen Anspruch 
auf einen solchen Verzicht auch in der Zukunft.

3  |  Zukünftige Anpassungen des Verwahr-
entgeltes

(1) Die Anpassung des Entgeltes erfolgt ent-
sprechend der Entwicklung des vereinbarten 
Referenzwertes, welchen die Bank an den ver-
einbarten Stichtagen überprüfen wird.

(2) Referenzwert ist der aktuelle „Satz der Ein-
lagefazilität“ des Eurosystems. Der aktuelle 
„Satz der Einlagefazilität“ („deposit facility“) 
ist der auf der Internetseite der Europäischen 
Zentralbank (www.ecb.europa.eu) veröffent-
lichte und in der Tagespresse sowie in den 
Monats- und Jahresberichten der Deutschen 
Bundesbank bekannt gegebene Zinssatz für 
Einlagefaziltäten der Europäischen Zentral-
bank. Dieser Zinssatz ist derzeit negativ.

(3) Überprüfungsstichtag ist der 1. eines jeden 
Monats. Ist der jeweilige Überprüfungsstich-
tag kein Bankarbeitstag in Frankfurt am Main, 
erfolgt die Überprüfung an dem ersten darauf 
folgenden Bankarbeitstag.

(4) Hat sich an einem Überprüfungsstichtag 
der Referenzwert gegenüber dem am Über-
prüfungsstichtag im Monat der letzten Entgelt-
anpassung veröffentlichten Referenzwert wei-
ter reduziert, so erhöht sich das Entgelt um 
ebenso viele Prozentpunkte (Bsp: Referenz-
wert sinkt von -0,5 % p. a. auf -0,6 % p. a.: 
Entgelt erhöht sich um 0,1 % p. a.); entspre-
chend sinkt das Entgelt um ebenso viele Pro-
zentpunkte, wenn an einem Überprüfungs-
stichtag der Referenzwert gegenüber dem am 
Überprüfungsstichtag im Monat der letzten 
Entgeltanpassung veröffentlichten Referen-
zwert gestiegen ist (Bsp.: Referenzwert steigt 
von -0,5 % p. a. auf -0,4 % p. a.: Entgelt redu-
ziert sich um 0,1 % p. a.).

(5) Die Erhöhung bzw. Senkung des Entgeltes 
erfolgt jeweils mit Wirkung zum 15. eines 
Monats. Ist dieser Termin kein Bankarbeitstag 
in Frankfurt am Main, erfolgt die Anpassung 
jeweils mit Wirkung zu dem ersten darauf fol-
genden Bankarbeitstag.

(6) Das angepasste Verwahrentgelt wird im 
Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank und 
im „Postbank Preisaushang – Regelsätze im 
standardisierten Privatkundengeschäft“ veröf-
fentlicht.

(7) Der Kunde kann die aktuelle Höhe des Re-
ferenzwertes und das Datum der letzten Ent-
geltanpassung auch in den Geschäftsräumen 
sowie der Homepage der Bank einsehen.

4  |  Sonstiges

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieser Besondere Bedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder nicht durchführbar 
sein oder werden oder sollte eine Lücke gege-
ben sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

Fassung: 15. Mai 2020 




